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Anlage zum Rundschreiben A 91-01/506.2015 

14.08.2015 

NEUER TEXTENTWURF FÜR ARTIKEL 1 CUI  

Artikel 1 

Anwendungsbereich 

§ 1 Diese Einheitlichen Rechtsvorschriften gelten für jeden Vertrag über die Nutzung der 

Eisenbahninfrastruktur eines Mitgliedstaates durch einen Zug, der vereinbarungsgemäß 

internationalen Eisenbahnverkehr zwischen zwei Staaten durchführt, von denen 

mindestens einer ein Mitgliedstaat ist.  

 

§ 2 Diese Einheitlichen Rechtsvorschriften gelten ohne Rücksicht auf den Sitz und die 

Staatsangehörigkeit der Parteien des Vertrages und auch dann, wenn die 

Eisenbahninfrastruktur von Staaten oder von staatlichen Einrichtungen oder 

Organisationen betrieben oder genutzt wird.  

 

§ 3 Vorbehaltlich des Artikels 21 gelten diese Einheitlichen Rechtsvorschriften nicht für andere 

Rechtsverhältnisse, wie insbesondere 

a) die Haftung des Beförderers oder des Betreibers gegenüber ihren Bediensteten 

oder anderen Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedienen; 

b) die Haftung zwischen Beförderer oder Betreiber einerseits und Dritten 

andererseits. 

 

TEXTENTWÜRFE FÜR ARTIKEL 3 CUI  

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für Zwecke dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften bezeichnet der Ausdruck 

• c) „Beförderer” denjenigen, der Personen oder Güter im internationalen Verkehr 

nach den Einheitlichen Rechtsvorschriften CIV oder Einheitlichen Rechtsvorschriften 

CIM auf der Schiene befördert und der nach den Gesetzen und Vorschriften betreffend 

die Erteilung und Anerkennung von Betriebsgenehmigungen, die in dem Staat gelten, in 

dem die Person diese Tätigkeit ausübt, eine Betriebsgenehmigung erhalten hat;  

• x) „Zug“ die Betriebseinheit, die der Beförderer auf der 

Eisenbahninfrastruktur einsetzt[; der Zug kann erweitert und/oder geteilt werden, 

und die verschiedenen Zugteile können unterschiedliche Abfahrts- und 

Bestimmungsorte haben]. 
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IN VERBINDUNG MIT DEN NEUEN TEXTENTWÜRFEN VORGESCHLAGENE 

ANPASSUNGEN DER ERLÄUTERNDEN BEMERKUNGEN 

Titel I 

Allgemeines 

Artikel 1 

Anwendungsbereich 

1. Gemäß Artikel 1 gelten die Einheitlichen Rechtsvorschriften (ER) CUI für jeden 

Vertrag über die Nutzung einer der Eisenbahninfrastruktur zum Zwecke der 

Durchführung internationaler Eisenbahnbeförderungen im Sinne der Einheitlichen 

Rechtsvorschriften CIV und der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM eines 

Mitgliedstaates durch einen Zug, der vereinbarungsgemäß internationalen 

Eisenbahnverkehr zwischen zwei Staaten durchführt, von denen mindestens einer 

ein Mitgliedstaat ist. 

a) In diesem Zusammenhang hat der Begriff „Beförderungen“ die gleiche 

Bedeutung wie in anderen Übereinkommen betreffend das Transportrecht wie 

die CMR, das Warschauer, Montrealer und Athener Übereinkommen sowie die 

Hamburger Regeln. Bezüglich des Ausdrucks „internationale 

Eisenbahnbeförderungen im Sinne der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIV 

und der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM“ siehe die Erläuternden 

Bemerkungen zu Artikel 1 CIV und zu Artikel 1 CIM. Der Ausdruck 

„internationaler Verkehr“ ist in Verbindung mit Artikel 6 COTIF zu 

verstehen. 

b) Der Ausdruck „zum Zwecke“ (der Durchführung internationaler Beförderungen 

CIV/CIM) in § 1 macht deutlich, dass allein der Zweck der Nutzung 

maßgebend ist. Es heißt also nicht etwa „während der Durchführung“ der 

internationalen Eisenbahnbeförderungen. Daher fällt auch die Nutzung zwecks 

Vorbereitungen vor der Bereitstellung und Abfertigung des Zuges (bevor der 

erste Reisende in den Zug einsteigt oder das Gut verladen wird) und zwecks 

anschließender Arbeiten (wie z.B. Reinigung und Leerrückfahrt) unter den 

Nutzungsvertrag, solange diese Aktivitäten mit einer nachfolgenden oder 

vorangehenden Beförderung nach CIV oder CIM verbunden sind. Ein 

internationaler Verkehr impliziert die Nutzung mehrerer nationaler 

Trassen. Die ER CUI decken auch zwei oder mehrere aufeinanderfolgende 

nationale Nutzungsverträge ab, die der Durchführung von internationalem 

Verkehr dienen.  

c) …. 

d) Die CUI gelten auch für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur in denjenigen 

Staaten, in denen der Betrieb der Infrastruktur von der Erbringung von 

Verkehrsleistungen nicht getrennt wurde und in denen daher ein integriertes 

Unternehmen in beiden Bereichen des Eisenbahnbetriebs tätig ist, soweit 

fremden Eisenbahnverkehrsunternehmen Zugang zu der Infrastruktur in diesen 

Staaten eingeräumt wird. 

2. …  
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3. Die ER CUI gelten nur, soweit der Nutzungsvertrag die Durchführung internationaler 

Eisenbahnbeförderungen im Sinne der ER CIM und der ER CIV bezweckt. Es steht den 

Mitgliedstaaten jedoch frei, auch für den Binnenverkehr grundsätzlich dasselbe 

Rechtsregime vorzusehen.  

3. Der letzte Satz in § 1 § 2 dient der Klarstellung, dass auch eine von Staaten oder 

staatlichen Einrichtungen betriebene Eisenbahninfrastruktur, die auf Grund eines 

Vertrages genutzt wird, unter die ER CUI fällt. … 

… (Fortsetzung abhängig von weiteren Diskussionen in der Arbeitsgruppe) 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

1.-3.  … 

4. … die Begriffsbestimmung „Beförderer“ in Buchstabe c) auszuweiten, um deutlich zu 

machen, dass eine Person, die unter die Begriffsbestimmung fällt, sich dort, wo das 

Recht der EU oder das entsprechende nationale Recht zur Anwendung kommt, 

sämtlicher Genehmigungspflichten bewusst sein muss. Insbesondere Nicht-EU-

Beförderer müssen darauf achten, dass sie bei einem Vertrag mit Infrastrukturbetreibern 

der EU-Mitgliedstaaten als „Eisenbahnunternehmen“ nach dem Recht der EU den EU-

Pflichten unterstellt sind, insbesondere was die Anforderungen an 

Betriebsgenehmigungen und Sicherheitszertifikate betrifft. Der in der 

Begriffsbestimmung „Beförderer“ verwendete Begriff „internationaler Verkehr“ 

ist in Verbindung mit Artikel 6 COTIF zu verstehen. 

… (Fortsetzung abhängig von weiteren Diskussionen in der Arbeitsgruppe) 

 


